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RS OGH 1997/6/18 3Ob2032/96m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1997

Norm

ABGB §844

Rechtssatz

Als gemeinschaftlich gilt eine im Miteigentum stehende Urkunde jedenfalls für die Personen, in deren Interesse sie

errichtet wurden oder deren gegenseitige Rechtsverhältnisse darin beurkundet sind. Besteht die Gefahr, daß der

älteste Teilhaber die Urkunde dazu benützt, die Rechtsposition der anderen zu gefährden, so steht der "Niederlegung"

der Urkunde bei ihm etwas "im Wege".
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